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Fakultät für Agrarwissenschaften:

Nach Beschluss des Fakultätsrats der Fakultät für Agrarwissenschaften vom 03.07.2008 und 

nach Stellungnahme des Senats vom 13.08.2008 hat das Präsidium der Georg-August-

Universität Göttingen am 20.08.2008 die Neufassung der Prüfungsordnung für den Master-

Studiengang Pferdewissenschaften genehmigt (§ 44 Abs. 1 Satz 2 NHG in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

13.09.2007 (Nds. GVBl. S. 444); § 41 Abs. 2 Satz 2 NHG; § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b NHG). 

Prüfungsordnung

für den Master-Studiengang Pferdewissenschaften 

der Georg-August-Universität Göttingen 

§ 1  Geltungsbereich, Zweck der Prüfungen 

§  2 Hochschulgrad 

§  3 Dauer und Gliederung des Studiums 

§  4  Anmeldung und Zulassung zu Modulprüfungen 

§  5  Zulassung zur Masterarbeit 

§  6  Masterarbeit 

§  7  Kolloquium zur Masterarbeit 

§  8  Bewertung der Masterarbeit und des Kolloquiums zur Masterarbeit 

§  9  Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen 

§  10  Prüfungskommission 

§  11  Gesamtergebnis und endgültiges Nichtbestehen 

§  12  Übergangsvorschriften 

§  13  Inkrafttreten 

Anlage I Modulübersicht 

Anlage II Modulkatalog 

§ 1 Geltungsbereich, Zweck der Prüfungen 

(1) Für den Master-Studiengang Pferdewissenschaften gelten die Bestimmungen der „All-

gemeinen Prüfungsordnung für Bachelor- und Master-Studiengänge an der Universität Göt-

tingen (APO)“ in der jeweils geltenden Fassung.  
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(2) 1Diese Ordnung regelt die weiteren Bestimmungen für den Abschluss des Masterstudi-

ums. 2Die besonderen Anforderungen des Studiengangs sind in der Anlage sowie in der Stu-

dienordnung aufgeführt. 

(3) Durch die Masterprüfung in dem forschungsorientierten Studiengang soll festgestellt wer-

den, ob die zu Prüfenden die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen 

Fachkenntnisse erworben haben, die fachlichen Zusammenhänge überblicken und es als 

Expertin oder Experte verstehen, tiefer gehende wissenschaftliche Methoden und Erkennt-

nisse anzuwenden, um als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler in einem spezialisierten 

Berufsfeld tätig sein zu können. 

§ 2 Hochschulgrad 

Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Universität den Hochschulgrad „Master of 

Science” abgekürzt „M.Sc.”. 

§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Das Studium beginnt zum Wintersemester. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 4 Semester. 

(3) Das Studium umfasst 120 Anrechnungspunkte (ECTS-Credits; abgekürzt: C), die sich wie 

folgt verteilen: 

a) auf das Fachstudium 72 C, 

b) auf den Professionalisierungsbereich (incl. Schlüsselkompetenzen) 18 C, 

c) auf die Masterarbeit (einschließlich eines Kolloquiums zur Masterarbeit) 30 C. 

(4) 1Die Studien- und Prüfungsleistungen sind in Pflicht- und Wahlpflichtmodulen zu erbrin-

gen. 2Die Modulübersicht (Anlage 1) legt diese verbindlich fest. 3Weitere Hinweise über den 

Studienverlauf gibt die Studienordnung. 4Die Zulassung von Modulen verwandter Masterstu-

diengänge erfolgt auf Antrag der oder des Studierenden durch die Prüfungskommission. 5Für 

den Antrag ist eine schriftliche Stellungnahme der Mentorin oder des Mentors über die Mo-

dulwahl vorzulegen. 

§ 4 Anmeldung und Zulassung zu Modulprüfungen 

(1) 1Für jedes Semester werden zwei Prüfungsperioden von je drei Wochen Dauer von der 

Prüfungskommission festgesetzt. 2Sie liegen für alle Arten von Modulen jeweils am Beginn 

und am Ende des Semesters, aber nicht mehr als eine Woche innerhalb der Vorlesungszeit. 

(2) Die Termine der Modulprüfungen innerhalb der Prüfungsperioden werden von den Mo-

dulverantwortlichen im Einvernehmen mit der oder dem Vorsitzenden der Prüfungskommis-

sion festgelegt und im Agrarwissenschaftlichen Online Prüfungsamt (AGROPAG/FlexNow) 

hochschulöffentlich spätestens sechs Wochen vor der Modulprüfung bekannt gegeben.  
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(3) 1Die Anmeldung zu mündlichen und schriftlichen Modulprüfungen erfolgt elektronisch in 

der von der Prüfungskommission festgelegten Form und Frist. 2Der Rücktritt ohne Angabe 

von Gründen (Abmeldung) ist bis zum Ablauf des zehnten Tages vor dem Prüfungstermin 

möglich. 3Im Übrigen ist eine Abmeldung ausgeschlossen. 

(4) Gasthörerinnen und Gasthörer melden sich entsprechend direkt bei den Sekretariaten 

der Prüferinnen oder Prüfer an oder ab. 

(5) Begründete Fälle, die eine Abweichung von den in Abs. 1, 2 und 3 getroffenen Regelun-

gen erforderlich machen, sind in Absprache mit der oder dem Vorsitzenden der Prüfungs-

kommission zu regeln. 

§ 5 Zulassung zur Masterarbeit 

(1) 1Die Zulassung zur Masterarbeit ist in Schriftform bei der zuständigen Prüfungskommissi-

on zu beantragen. 2Dabei sind folgende Unterlagen beizufügen:  

a) der Themenvorschlag für die Masterarbeit, 

b) ein Vorschlag für die Erstbetreuerin oder den Erstbetreuer und die Zweitbetreuerin  

oder den Zweitbetreuer, 

c) eine schriftliche Bestätigung der Erstbetreuerin oder des Erstbetreuers und die Zweit-

betreuerin oder des Zweitbetreuers, 

d) eine Erklärung, dass es nicht der Fall ist, dass die Masterprüfung in demselben oder 

einem vergleichbaren Master-Studiengang an einer Hochschule im In- oder Ausland 

endgültig nicht bestanden wurde oder als endgültig nicht bestanden gilt. 
3Der Vorschlag nach lit. a) und lit. b) sowie der Nachweis nach lit. c) sind entbehrlich, wenn 

die oder der Studierende versichert, keine Betreuenden gefunden zu haben. 4In diesem Fall 

bestellt die zuständige Prüfungskommission Betreuende und legt das Thema der Masterar-

beit fest. 

(2) 1Die Prüfungskommission entscheidet über die Zulassung. 2Diese ist zu versagen, wenn 

die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder die Masterprüfung in demselben oder 

einem vergleichbaren Master-Studiengang an einer Hochschule im In- oder Ausland endgül-

tig nicht bestanden wurde oder als endgültig nicht bestanden gilt.  

§ 6 Masterarbeit 

(1) Mittels der schriftlichen Masterarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, 

dass sie oder er in der Lage ist, mit den Methoden ihres oder seines Fachgebietes ein Prob-

lem im festgelegten Zeitraum zu bearbeiten, ein selbständiges, wissenschaftlich begründetes 

Urteil zu entwickeln, zu wissenschaftlich fundierten Aussagen zu gelangen und die Ergebnis-

se in sprachlicher wie in formaler Hinsicht angemessen darzustellen.  



Amtliche Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen vom 29.09.2008/Nr. 33 Seite 3073 

(2) 1Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden. 2Auf

begründeten Antrag kann eine der anderen Amtssprachen der EU zugelassen werden. 

(3) 1Das vorläufige Arbeitsthema der Masterarbeit ist aus dem Bereich des gewählten Stu-

dienschwerpunktes mit der vorzuschlagenden Betreuerin oder dem vorzuschlagenden Be-

treuer zu vereinbaren und mit einer Bestätigung der vorzuschlagenden Zweitbetreuerin oder 

des vorzuschlagenden Zweitbetreuers der zuständigen Prüfungskommission vorzulegen. 
2Findet die Kandidatin oder der Kandidat keine Betreuerin oder keinen Betreuer, so wird eine 

Betreuerin oder ein Betreuer und ein Thema von der zuständigen Prüfungskommission be-

stimmt. 3Bei der Themenwahl ist die Kandidatin oder der Kandidat zu hören. 4Das Vor-

schlagsrecht für die Themenwahl begründet keinen Rechtsanspruch. 5Die Ausgabe des 

Themas der Masterarbeit erfolgt durch das zuständige Prüfungsamt, das die von dem Fakul-

tätsrat hierzu erlassenen Verfahrensregeln zu beachten hat. 6Der Zeitpunkt der Ausgabe ist 

aktenkundig zu machen. 

(4) 1Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 26 Wochen. 2Auf Antrag der Kandidatin 

oder des Kandidaten kann die zuständige Prüfungskommission bei Vorliegen eines wichti-

gen, nicht der Kandidatin oder dem Kandidaten zuzurechnenden Grundes im Einvernehmen 

mit der Betreuerin oder dem Betreuer die Bearbeitungszeit um maximal 6 Wochen verlän-

gern. 3Ein wichtiger Grund liegt in der Regel bei einer Erkrankung vor, die unverzüglich an-

zuzeigen und durch ein Attest zu belegen ist. 4Werden Fristen überschritten, ohne dass ein 

wichtiger Grund nach Satz 2 vorliegt, so gilt die Masterarbeit als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 

bewertet; bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Satz 2 wird im Falle des Ablaufs der 

maximalen Verlängerungsfrist ein neues Thema ausgegeben. 

(5) 1Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zehn Wochen der Bearbei-

tungszeit zurückgegeben werden. 2Ein neues Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch 

innerhalb von 4 Wochen zu vereinbaren. 3Im Falle der Wiederholung der Masterarbeit ist die 

Rückgabe des Themas nach Satz 1 nur zulässig, wenn die zu prüfende Person im ersten 

Prüfungsversuch von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.  

(6) 1Die Masterarbeit ist fristgemäß beim zuständigen Prüfungsamt in zweifacher Ausferti-

gung einzureichen. 2Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 3Bei der Abgabe 

hat die Kandidatin oder der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie oder er die Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt 

hat.

(7) 1Die Prüfungskommission leitet die Masterarbeit der Betreuerin oder dem Betreuer als 

Gutachterin oder Gutachter zu. 2Gleichzeitig bestellt sie eine weitere Gutachterin oder einen 

weiteren Gutachter, die oder der aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten bestellt werden 
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soll. 3Vor der Bestellung ist die Kandidatin oder der Kandidat zu hören. 4Jede Gutachterin 

und jeder Gutachter vergibt eine Note. 

(8) Die Dauer des Bewertungsverfahrens soll 6 Wochen nicht überschreiten.  

(9) 1Die Masterarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. 2Der als Prü-

fungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des einzelnen zu Prüfenden muss auf Grund 

der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich ab-

grenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Abs. 1 entsprechen. 

§ 7 Kolloquium zur Masterarbeit 

(1) 1Im Kolloquium hat die Prüfungskandidatin oder der Prüfungskandidat in einer, an ihren 

oder seinen kurzen, einführenden Vortrag sich anschließenden Diskussion über ihre oder 

seine Masterarbeit nachzuweisen, dass sie oder er in der Lage ist, fächerübergreifend und 

problembezogen Fragestellungen selbständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbei-

ten und in das Gesamtgebiet der Agrarwissenschaften einzuordnen. 2Die Dauer des Kolloqu-

iums beträgt ca. 60 Minuten.

(2) Für die Zulassung zum Kolloquium müssen sämtliche Zulassungsvoraussetzungen erfüllt 

sein und die Masterarbeit muss mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden sein. 

(3) Das Kolloquium soll innerhalb von sechs Wochen nach Abgabe der Masterarbeit durch-

geführt werden. 

(4) 1Das Kolloquium wird gemeinsam von den Gutachterinnen bzw. Gutachtern der Master-

arbeit als Prüfung durchgeführt. 2Die Prüfungskommission kann bei fächerübergreifenden 

Themenstellungen im Einvernehmen mit der oder dem zu Prüfenden bis zu zwei weitere 

Prüfende bestellen.

(5) Das Kolloquium ist hochschulöffentlich.  

§ 8 Bewertung der Masterarbeit und des Kolloquiums zur Masterarbeit

(1) 1Können sich die Gutachterinnen oder Gutachter nicht über die Bewertung der Masterar-

beit einigen, wird von der zuständigen Prüfungskommission eine dritte Gutachterin oder ein 

dritter Gutachter zur Bewertung der Bachelorarbeit bestimmt. 2Diese oder dieser kann sich 

für eine der vorgeschlagenen Bewertungen oder für eine dazwischen liegende Bewertung 

entscheiden. 

(2) Die Note des Kolloquiums zur Masterarbeit ergibt sich als arithmetisches Mittel aus der 

Bewertung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter. 

(3) 1Für die Masterarbeit und das Kolloquium zur Masterarbeit wird eine gemeinsame Note 

errechnet. 2Diese entspricht dem gewichteten arithmetischen Mittel der Noten der Masterar-
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beit sowie des Kolloquiums der Masterarbeit; die Note der Masterarbeit wird dabei mit 80 

vom Hundert, die Note des Kolloquiums zur Masterarbeit mit 20 vom Hundert gewichtet. 3Die

gemeinsame Note geht mit dem Gewicht von 30 C in das Gesamtergebnis der Masterprü-

fung ein.

§ 9 Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen 

(1) 1Nicht bestandene Modulprüfungen sowie das Kolloquium zur Masterarbeit können zwei-

mal wiederholt werden. 2Die zweite Wiederholungsprüfung eines Moduls ist als mündliche 

Prüfung abzulegen, sofern hierfür ein gesonderter Prüfungstermin angesetzt wird. 

(2) Bestehen Modulprüfungen aus mehreren Teilmodulprüfungen, müssen nur diejenigen 

Prüfungen wiederholt werden, die mit „nicht ausreichend“ bzw. „nicht bestanden“ bewertet 

wurden.

(3) 1Wiederholungsprüfungen zu Pflicht- sowie erforderlichen Wahlpflichtmodulen sind in 

angemessener Frist abzulegen. 2Sie sollen in der nächsten Prüfungsperiode, aber spätes-

tens innerhalb eines Jahres nach der erfolglosen Prüfung abgelegt werden. 3Wird die Frist 

überschritten, gilt der entsprechende Prüfungsversuch als nicht bestanden, sofern die oder 

der Studierende dies zu vertreten hat. 4Bei Vorliegen wichtiger Gründe, insbesondere bei 

Krankheit, kann von der Prüfungskommission eine angemessene Fristverlängerung gewährt 

werden. 5Die oder der zu Prüfende erhält unter Berücksichtigung der Frist nach den Sät-

zen 1 und 2 Auskunft über die Möglichkeit der Wiederholung der nicht bestandenen Prü-

fungsleistungen. 

(4) Eine mit „nicht ausreichend“ bewertete Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 

(5) Eine Wiederholung von bestandenen Prüfungen zum Zwecke der Notenverbesserung ist 

ausgeschlossen.

§ 10 Prüfungskommission 

(1) 1Der Prüfungskommission gehören fünf Mitglieder an, die durch die jeweiligen Gruppen-

vertretungen im Fakultätsrat bestellt werden, und zwar drei Mitglieder der Hochschullehrer-

gruppe, ein Mitglied der Mitarbeitergruppe und ein Mitglied der Studierendengruppe. 2Aus

jeder Gruppe ist zusätzlich eine Stellvertreterin bzw. ein Stellvertreter zu benennen.  

(2) Die Prüfungskommission wählt aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrer ihre Vorsitzende oder ihren Vorsitzenden sowie deren Stellvertreterin oder Stell-

vertreter.

(3) Die Studiendekanin oder der Studiendekan gehört der Kommission beratend an. 
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§ 11 Gesamtergebnis und endgültiges Nichtbestehen 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn mindestens 120 C erworben wurden und alle 

erforderlichen Modulprüfungen sowie die Masterarbeit (einschließlich des Kolloquiums zur 

Masterarbeit) bestanden sind. 

(2) Die Gesamtnote der Abschlussprüfung errechnet sich als nach Credits gewichtetes  

arithmetisches Mittel aus den Noten aller benoteten Module sowie der gemeinsamen Note 

der Masterarbeit sowie des Kolloquiums zur Masterarbeit. 

(3) 1Der Prüfungsanspruch ist endgültig erloschen, wenn in diesem Studiengang oder einem 

vergleichbaren Master-Studiengang an einer Hochschule im In- oder Ausland  

a) ein Pflichtmodul oder das Kolloquium zur Masterarbeit im dritten Versuch nicht be-

standen wurde oder als nicht bestanden gilt, 

b) Wahlpflichtmodule nicht mehr im erforderlichen Mindestumfang bestanden werden 

können,

c) die Masterarbeit im zweiten Versuch nicht bestanden wurde oder als nicht bestanden 

gilt,

d) sich dies aus den Bestimmungen der Modulübersicht (Anlage I) ergibt,  

e) bis zum Ende des 4. Fachsemesters nicht mindestens 60 Anrechnungspunkte erwor-

ben wurden oder 

f) bis zum Ende des 8. Fachsemesters nicht alle zum Bestehen der Masterprüfung er-

forderlichen Anrechnungspunkte erworben wurden. 
2In diesem Fall gilt die Masterprüfung als endgültig nicht bestanden. 3Eine Überschreitung 

der unter lit. e. und f. genannten Fristen ist zulässig, wenn die Fristüberschreitung von der 

Studentin oder dem Studenten nicht zu vertreten ist. 4Hierüber entscheidet die Prüfungs-

kommission auf Antrag der Studentin oder des Studenten, die oder der einen wichtigen 

Grund nachzuweisen hat. 

(4) Über das endgültige Nichtbestehen der Masterprüfung wird ein Bescheid erstellt, der mit 

einer Rechtsbehelfserklärung zu versehen ist. 

(5) Das Gesamtergebnis „Mit Auszeichnung“ wird vergeben, wenn die Masterarbeit mit 1,0 

bewertet wurde und der Notendurchschnitt der übrigen Studienleistungen mindestens 1,5 

beträgt.

§ 12 Übergangsvorschriften 

(1) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Studium begonnen und 

ununterbrochen fortgeführt haben, werden auf Antrag nach dieser vorliegenden Prüfungs-

ordnung geprüft.
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(2) 1Die bisher gültige Prüfungsordnung tritt unbeschadet der Regelung nach Abs. 1 außer 

Kraft. 2Eine Prüfung nach der bisher geltenden Prüfungsordnung wird zum letzten Mal vier 

Semester nach Inkrafttreten der vorliegenden Prüfungsordnung durchgeführt.  

§ 13 Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in 

den Amtlichen Mitteilungen der Georg-August-Universität Göttingen in Kraft. Zugleich tritt die 

Prüfungsordnung für den Master-Studiengang Pferdewissenschaften vom 13.07.2006 außer 

Kraft.
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Anlage 1: Modulübersicht für den Master-Studiengang Pferdewissenschaften 

Es müssen Leistungen im Umfang von 120 C erfolgreich absolviert werden. 

A. Fachstudium 

Es müssen Module im Umfang von 72 C erfolgreich absolviert werden 

I. Pflichtmodule 

Es müssen die folgenden vier Pflichtmodule im Umfang von 24 C erfolgreich absolviert wer-

den:

M.Pferd 0004 Ernährungsphysiologie und Fütterung des Pferdes  

(6C / 4 SWS) 

 M.Pferd 0006  Hygiene, Erkrankungen und Haltung des Pferdes (6C / 5 SWS) 

 M.Pferd 0012  Pferdezucht und –genetik  (6C / 4 SWS) 

M.Pferd 0008  Leistungs- und  Trainingsphysiologie des Pferdes (6C / 4 SWS) 

II. Wahlpflichtmodule 

Es müssen 3 der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von 18 C erfolgreich absolviert 

werden. Hierfür hat sich die oder der Studierende für 3 der nachfolgend aufgeführten Module 

anzumelden. Nach Anmeldung für das 3. Modul ist die Anmeldung für ein weiteres der nach-

folgenden Module erst zulässig, sofern eines der zunächst belegten 3 Module endgültig nicht 

bestanden wurde oder als nicht bestanden gilt. 

 M.Pferd 0001  Bau- und Verfahrenstechnik in der Pferdehaltung (6C / 5 SWS) 

 M.Pferd 0003  Biologische Grundlagen des Pferdes (6C / 4 SWS) 

 M.Pferd 0007  Infektions- und Seuchenhygiene in der Pferdhaltung (6C / 4 SWS) 

 M.Pferd 0009  Nutzungsalternativen des Pferdes (6C / 4 SWS) 

 M.Pferd 0011  Organisation, Reitwesen und Ausbildungssysteme im dt.   

Pferdesport (6C / 4 SWS) 

M.Pferd 0013 Reproduktionsbiotechnologie und –management in der Pferde-

zucht (6C / 4 SWS) 

 M.Pferd 0014  Spezielles Praxismodul – Richter (6C / 1 SWS) 

 M.Pferd 0015  Spezielles Praxismodul – Trainer (6C / 1 SWS) 

 M.Pferd 0016  Spezielles Praxismodul – Management (6C / 1 SWS) 

Ferner müssen weitere Wahlpflichtmodule im Umfang von 30 C aus dem Angebot dieses 

oder eines anderen agrarwissenschaftlichen Master-Studiengangs erfolgreich absolviert 

werden. Nach Anmeldung für Module im Umfang von mindestens 30 C ist die Anmeldung für 

ein weiteres Modul erst zulässig, sofern eines der zunächst belegten Module endgültig nicht 

bestanden wurde oder als nicht bestanden gilt. 
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B. Professionalisierungsbereich

Es müssen Module im Umfang von 18 C (davon 12 C Schlüsselkompetenzen) erfolgreich 

absolviert werden. 

I. Pflichtmodul

Es muss folgendes Pflichtmodul im Umfang von 6 C erfolgreich absolviert werden: 

 M.Pferd 0002 Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung ( 6 C / 4 SWS) 

   (davon 6C Schlüsselkompetenz) 

II. Wahlpflichtmodule 

Ferner müssen 2 der folgenden Wahlpflichtmodule im Umfang von 12 C (davon 6 C Schlüs-

selkompetenzen) erfolgreich absolviert werden. Nach Anmeldung für das 2. Modul ist die 

Anmeldung für ein weiteres der nachfolgenden Module erst zulässig, sofern eines der zu-

nächst belegten 2 Module endgültig nicht bestanden wurde oder als nicht bestanden gilt. 

M.Pferd 0005 Ethologie des Pferdes ( 6C / 4 SWS) (davon 3C Schlüsselkom-

petenz)

M.Pferd 0010 Ökonomie und Recht ( 6C / 4 SWS) (davon 3C Schlüsselkom-

petenz)

 M.Pferd 0017  Sport- und Eventmarketing ( 6C / 4 SWS)  

    (davon 3C Schlüsselkompetenz) 

M.Pferd 0018 Weidemanagement ( 6C / 4 SWS) (davon 3C Schlüsselkompe-

tenz)

C. Masterarbeit 

Durch die erfolgreiche Anfertigung der Masterarbeit werden 24 C erworben. 

D. Kolloquium zur Masterarbeit 

Durch das erfolgreiche Absolvieren des Kolloquiums zur Master-Arbeit werden 6 C erwor-

ben.
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